
LISA KATE
Ö 8 – Außengestaltung – Antrag der UWG Jes!



ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT

§3 Begriffe  

•  „Umgebung der schutzwürdigen Gebäudegruppen" ist der 

Geltungsbereich dieser Gestaltungssatzung.  


•  "Schutzwürdige Gebäudegruppen" sind die Gesamtheit baulicher 
Anlagen, die aus den zuvor aufgezeigten Gründen erhaltenswert sind. 
Sie sind im anliegenden Plan blau unterlegt dargestellt.  


•  "Schutzwürdige Gebäude" sind bauliche Anlagen, an deren Erhaltung 
nach der Begründung zu dieser örtlichen Bauvorschrift ein 
besonderes Interesse besteht. Sie sind in dem anliegenden Plan mit 
(D) gekennzeichnet.  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AUSSCHNITT GELTUNGSBEREICH
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Geltungsbereich der Gestaltungssatzung
für den Ortskern der Gemeinde Jesteburg
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Legende

 Schutzwürdige Gebäude / Einzelbaudenkmal gem. § 3 (2) NDSchG

Schutzwürdige Gebäudegruppen (einschließlich Gruppe baulicher

Anlagen gem. § 3 (3) NDSchG)

Geltungsbereich Gestaltungssatzung / Umgebung der schutzwürdigen

Gebäudegruppen

Lisa-Kate 



§4 Umgebung der schutzwürdigen Gebäudegruppen 
 ...
5. Werbeanlagen 
Bauteile und Gestaltungselemente, die dem Gebäude sein 
charakteristisches Gepräge geben, sowie Bauteile von städtebaulicher, 
architektonischer, geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung dürfen 
im Zusammenhang mit Werbung nicht verändert, insbesondere nicht 
verkleidet oder sonst in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. 
...
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10. Warenautomaten, Schaukästen 
Je Gebäude darf nur ein Warenautomat an der zur öffentlichen Straßenfläche 
ausgerichteten Seite angebracht werden. Das Anbringen von Automaten ist 
zulässig, wenn sie mit der Fassade des Gebäudes, an dem sie angebracht sind, 
und dessen direkten Nachbargebäuden in Form und Farbe harmonieren. 
...
Senkrechte oder waagerechte Architekturteile wie z.B. Gesimse, historische 
Bauteile, Zeichen oder Inschriften dürfen nicht verdeckt werden. Bei 
Fachwerkgebäuden ist die Anbringung ausschließlich innerhalb einzelner 
Gefache zulässig. 
Höhe und Breite dürfen 1,00m nicht überschreiten. Sie dürfen nicht mehr als 
0,20m vor die Fassade treten. 
Warenautomaten und Schaukästen sind unabhängig von ihrer Größe 
genehmigungspflichtig. Hiervon ausgenommen sind Schaukästen für gastronomische 
Betriebe zum Aushang der Speise- und Getränkekarten neben den Hauseingängen und Schaukästen 
öffentlicher Institutionen, wenn sie nach Form, Farbe, Material und Maßstab mit 
der Fassade des Gebäudes, an dem sie angebracht sind, harmonieren.
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Ö 8  
LISA-KATE - AUSSENGESTALTUNG

Antrag: Die an der Fassade angebrachten 
Schaukästen und Werbetafeln werden 
umgehend entfernt. Alle Maßnahmen, die 
die Strahlkraft dieses Gebäudes 
beeinträchtigen könnten, sind zu 
unterlassen.

Wir beantragen, dass 
1.  das blaue-weiße „Tourist-Information“-

Schild beseitigt und stattdessen an 
dem vorhandenen Galgenbaum das 
Schild „Kiosk-Lisa Kate“ entsprechend 
ausgetauscht wird. 

2.  die Handzettel- und Broschüren-
halterungen und der Schaukasten mit 
den Veranstaltungshinweisen am 
Gebäude entfernt werden. 

3.  die Müll-/Papiercontainer neben dem 
Gebäude entfernt werden. 
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